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Stadt Osnabrück 
D E R  O B E R B Ü R G E R M E I S T E R  

 

 

Bebauungsplan Nr. 606 - Artilleriestraße Nordwest  
(beschleunigtes Verfahren) 
 

Textliche Festsetzungen zum Entwurf 

Stand. 14.01.2015 
 
Für diesen Bebauungsplan ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städ-
ten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548), maßgebend. 

 
1. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 BauNVO gelten im Planbereich 

Höchstmaße für Gebäudehöhen. Ausnahmsweise können Höhenüberschreitungen 
durch untergeordnete Gebäudeteile wie z. B. technische Dachaufbauten, Antennen, 
Geländer und Schornsteine zugelassen werden, sofern hierdurch keine visuellen Be-
einträchtigungen des Stadtbilds entstehen.  

 
2. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB sind Gebäudedachflächen mit einer 

Neigung < 15° flächendeckend mit einer mindestens extensiven Dachbegrünung dau-
erhaft zu begrünen. Hiervon ausgenommen sind Flächen, die zur Gewinnung regene-
rativer Energien (Photovoltaik, Solarthermie) genutzt werden.  

 
3. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe a) BauGB dürfen im Planbereich ortsfeste Feue-

rungsanlagen nicht mit festen Brennstoffen betrieben werden. Davon ausgenommen 
sind Brennstoffe im Sinne des § 3 Abs. 1 Ziffern 4 und 5a der Verordnung über kleine 
und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), die 
durch Artikel 77 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist.  

 
Örtliche Bauvorschriften nach § 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO): 
 

4. Die Hauptdächer der Hauptgebäude im WA 1 sind als Sattel- oder Walmdächer mit ei-
ner Neigung zwischen 40° und 50° auszubilden.  
 

5. Doppelhäuser und Hausgruppen sind hinsichtlich der Fassadenmaterialien und -farben 
einheitlich zu gestalten.   

 
6. Blickdichte bauliche Sichtschutzanlagen über 1,5 m Höhe sind nur auf einer Gesamt-

länge von höchstens 4,0 m je Baugrundstück im Bereich der Hausterrassen zulässig.
  
 

 
Hinweise: 
 

1. Die der Planung zugrunde liegenden Rechtsquellen (Verfassung, Gesetze, Rechtsver-
ordnungen, Satzungen) und DIN-Normen können bei der Stadt Osnabrück, Fachbe-
reich Städtebau, Fachdienst Bauleitplanung, Hasemauer 1 eingesehen werden. 
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Zu der Planung liegen folgende Untersuchungen vor: 
 

 Artenschutzprüfung zur Rückwärtigen Bebauung der Artilleriestraße 9 – 19, 
Stadt Osnabrück, angefertigt durch Dense & Lorenz, Büro für angewandte Öko-
logie und Landschaftsplanung, 01.08.2014 

 Versickerungsuntersuchung / Entwässerungsvorplanung / Bodenfunktionsbe-
wertung, angefertigt durch Sack + Temme GbR, Büro für Altlasten und Ingeni-
eurgeologie, 14.07.2014 

 Schalltechnische Beurteilung, angefertigt durch IPW, Ingenieurplanung Wallen-
horst, 26.05.2015 

 
2. Auf vorhandenen unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen (Schutzstreifen 3,0 m)  

sowie auf Flächen, die mit entsprechenden Rechten belastet sind, besteht ein generel-
les Bauverbot, ein Verbot der Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sowie ein Ver-
bot von Geländeveränderungen (Niveauveränderungen). Jegliche Bau- und Bepflan-
zungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ver- und Entsorgungsträ-
ger. 
 

3. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) 
gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren – z.B. Ver-
steinerungen –, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Le-
bens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denkmalbehörde der Stadt Osnabrück 
(Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrücker Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, 
Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der 
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-
malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  
 

4. Das Gebiet der Stadt Osnabrück war im zweiten Weltkrieg Ziel zahlreicher Luftangriffe. 
Das Vorhandensein von unentdeckten Kampfmitteln im Erdreich innerhalb des gesam-
ten Plangebiets ist deshalb grundsätzlich nicht auszuschließen. Sollten bei Bau- und 
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist 
unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle, der Fachbereich Bürger und Ordnung 
der Stadt Osnabrück oder der niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst  zu 
benachrichtigen.  
 

5. Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsverbots, 
der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und des Ver-
bots von erheblichen Störungen während sensibler Zeiten für besonders und streng 
geschützte Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere 

a) Bestandsgebäude vor Durchführung von Baumaßnahmen daraufhin zu kontrol-
lieren, ob dort geschützte Vogel- und Fledermausarten oder Quartiere dieser 
Arten vorhanden sind, 

b) Abrissarbeiten und Umbauarbeiten an Bestandsgebäuden nur dann durchzu-
führen, sofern dabei keine geschützten Vogel- und Fledermausarten getötet 
oder erheblich gestört werden und mit den Baumaßnahmen keine Zerstörungen 
oder Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Ar-
ten einhergehen, 
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c) Baumaßnahmen, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Vogel- 
und Fledermausarten beeinträchtigen können, außerhalb der Brut- und Fort-
pflanzungszeit und der Winterruhezeit durchzuführen, 

d) potenzielle Quartiere geschützter Vogel- und Fledermausarten rechtzeitig vor 
Beginn von Bauarbeiten auf dort lebende Tiere zu überprüfen (Sofern ein Tier-
besatz in den Quartieren nicht sicher ausgeschlossen werden kann, müssen 
die Bauarbeiten von einem Vogel- oder Fledermausspezialisten begleitet wer-
den.) und 

e) zulässige Gehölzarbeiten (Fällen, Roden, Abschneiden und auf den Stock set-
zen von Bäumen, Hecken, Gebüsch und anderen Gehölzen) nur dann vorzu-
nehmen, sofern dabei keine geschützten Vogel- und Fledermausarten getötet 
oder erheblich gestört werden und mit den Gehölzarbeiten keine Zerstörungen 
oder Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Vogelnester, 
Baumhöhlen) geschützter Arten einhergehen. Zulässige Gehölzarbeiten sind in 
der Regel außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen. Baumhöhlen sind recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten auf dort lebende Arten zu überprüfen. Sofern ein 
Tierbesatz in den Baumhöhlen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, müs-
sen die Fällarbeiten von einem Vogel- oder Fledermausspezialisten begleitet 
werden. 

6. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Na-
turschutzbehörde zu beantragen.  
 
 


